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wegen fehlender Voraussetzungen kann grundsätzl ich nicht 

durch die Wahrnehmung der Befugnisregelungen des VP-Ge- 

setzes kompensiert  werden.

14. Der Klärung von die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  ge

fährdenden Sachverhalten kommt in der Untersuchungsarbeit  

des MfS ein besonderer Stel lenwert bei der Erfül lung der 

I  pol i t isch-operat iven Aufgaben zu. Die Sachverhaltsklärung 

ist  im VP-Gesetz nicht ausdrückl ich verbal als eigenständige 

Befugnis normiert^ sondern ergibt s ich als solche ledig

l ich aus der Überschri f t  des § 12 VP-Gesetz und aus den 

Regelungen des § 12 Abs. 2 VP-Gesetz im Zusammenhang mit  

der Zuführung einer Person zur Klärung' eines die öffent

l iche Ordnung und Sicherheit  erhebl ich gefährdenden Sachver

haltes. Von den unterschiedl ichen im Rahmen der Sachver-.  

haltsklärung gestatteten Maßnahmen ist  die Befragung der 

gemäß § 9 VP-Gesetz Verantwort l ichen von besonderer Bedeu

tung.

Bezogen auf die Befragung bedeutet Verantwort l ichkeit  gemäß 

§ 9 VP-Gesetz die Pf l icht zur Auskunft  über al le zur Ge

fahrenabwehr benöt igten Informationen. Mit  der Auskunfts

pf l icht geht die Pf l icht des Betreffenden einher,  s ich in 

dem für die Gefahrenabwehr erforderl ichen Zeitraum, jedoch 

nicht länger als 24 Stunden zur Befragung zur Verfügung zu 

stel len. Bei einer längerzeit igen Befragung sind erforder

l iche Fürsorgemaßnahmen zu sichern. Aus der Auskunftspf l ichi  

des Verantwort l ichen erwächst für die Untersuchungsorgane 

das Recht,  den Betreffenden zum Erlangen der benöt igten Aus

künfte für die erforderl iche Zeit  auf der Dienststel le fest

zuhalten oder zum Aufenthalt  an einem anderen vom Betref

fenden selbst gewählten Ort zu verpf l ichten.

Für die Durchführung der Befragung und ihre takt ische Ge

stal tung sind sowohl die Inhalte der Gefahr für die öffent-


